
 
 

 
Deutscher Städte- und Gemeindebund │ Marienstraße 6 │ 12207 Berlin │ Telefon 030 77307-0 │ Telefax 030 77307-222 │ E-Mail: dstgb@dstgb.de 

Dienstag , 03. Februar 2015│ www.dstgb.de │ posit ion@dstgb.de  

Dr. Gerd Landsberg  

ist Geschäftsführendes 

Präsidialmitglied des Deutschen 

Städte- und Gemeindebundes. 

Der Deutsche Städte- und 

Gemeindebund vertritt die Interessen 

der Kommunalen Selbstverwaltung der 

Städte und Gemeinden in Deutschland 

und Europa. Über seine Mitglieds- 

verbände repräsentiert er rund 11.000 

Kommunen in Deutschland. 

 

Mitgliedsverbände  

• Bayerischer Gemeindetag  

• Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz  

• Gemeinde- und Städtebund 

Thüringen  

• Gemeindetag Baden-Württemberg  

• Hessischer Städte- und 

Gemeindebund  

• Hessischer Städtetag  

• Niedersächsischer Städte- und 

Gemeindebund  

• Niedersächsischer Städtetag  

• Saarländischer Städte- und 

Gemeindetag  

• Sächsischer Städte- und 

Gemeindetag  

• Schleswig-Holsteinischer 

Gemeindetag  

• Städte- und Gemeindebund 

Brandenburg  

• Städte- und Gemeindebund 

Nordrhein-Westfalen  

• Städte- und Gemeindebund Sachsen-

Anhalt  

• Städte- und Gemeindetag 

Mecklenburg-Vorpommern  

• Städtebund Schleswig-Holstein  

• Städtetag Rheinland-Pfalz 

Klimaschutz, Energieeffizienz,  
Gebäudesanierung: 

 
- Kommunen stärken, Klima schützen 
- Integrierte Stadtentwicklung fördern 

- „Dämmwahn“ verhindern 
 

Ein besserer Klimaschutz und 
eine Stärkung der Energieeffizienz 
sind zentrale Herausforderungen 
für Bund, Länder und Kommunen 
sowie für Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft. Mit den bisherigen An-
strengungen erreichen wir in 
Deutschland nicht das Ziel, bis 
2020 mindestens 40 Prozent we-
niger Treibhausgase als 1990 zu 
emittieren. Ohne zusätzliche Maß-
nahmen kann der Treibhausgas-
ausstoß bis 2020 nur um 33 bis 35 
Prozent zurückgefahren werden. 
Konkret heißt das, dass wir in 
Deutschland in jedem Jahr ab jetzt 
dreimal so viel Treibhausgase 
reduzieren müssen wie bisher. 
 
Neben dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien ist hierfür die Steige-
rung der Energieeffizienz  unab-
dingbar. Dazu gehört eine verbes-
serte Energieeinsparung. Denn die 
beste Energie ist die, die gar nicht 
erst produziert wird. Ein Schwer-
punkt zur Verbesserung von Ener-
gieeffizienz und -einsparung liegt mit 
ca. 40 Prozent Minderungspotenzial 
im Gebäudebereich. Die Kommunen 
sind insoweit mit ihren ca. 176 000 
Gebäuden (Schulen, Kindergärten, 
Verwaltungen etc.) und - über ihre 

Wohnungsgesellschaften - mit ihren 
ca. 2,5 Millionen Wohnungen we-
sentliche Akteure. Deutschlandweit 
geben Kommunen ca. 4,1 Milliarden 
Euro pro Jahr für Energie aus. Ein 
Großteil der Kosten davon entfällt 
auf die Gebäude. Zielgerichtete In-
vestitionsprogramme von Bund, 
Ländern und Kommunen in die 
energetische Gebäudesanierung, 
wie vor Jahren beim Konjunkturpa-
ket II, sind angesichts des oft in 
schlechtem Zustand befindlichen 
Gebäudebestands daher auch künf-
tig nötig. Hinzu kommt, dass die 
Städte und Gemeinden den unmit-
telbarsten Kontakt zur Bürgerschaft 
und damit zu den privaten Gebäude-
eigentümern und Mietern haben. 
Gerade durch individuelle Beratun-
gen der Kommunen (Energieberater 
etc.) gegenüber Bürgerinnen und 
Bürgern bei der energetischen Ge-
bäudesanierung lassen sich große 
Einsparpotenziale generieren. 
 

„Dämmwahn“ verhindern –  
Baukultur stärken 

 
Bei der energetischen Gebäudesan-
ierung darf es keine „Einbahnstra-
ße Fassadendämmung“  geben. 
Rund 100 Millionen Quadratmeter  

STATEMENT ZU KLIM AS CHUTZ UND E NERGIEEFFIZ IENZ DER AUTOR 
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Dämmplatten wurden an deut-
schen Fassaden bereits verbaut. 
Dies entspricht einer Fläche etwa 
so groß wie Berlin.  
 
Nach Einschätzung von Experten 
wurde in der überwiegenden Zahl 
der Sanierungen der Dämmstoff 
Styropor verwendet. Dieser ist aus 
Umwelt- und Entsorgungssicht 
problematisch. Neben gesund-
heits- und ökologischen Gefahren 
(Giftstoffe, Brennbarkeit, Problem 
der Entsorgung) und einer insge-
samt negativen Umweltbilanz droht 
in unseren Innenstädten und Orts-
kernen der dauerhafte Verlust der 
Baukultur  durch „monoton einge-
packte Gebäude“. Ein individueller 
und an den örtlichen Traditionen 
ausgerichteter Städtebau sowie 
eine Architektur, die den „genius 
loci“ bewahrt, sind aber unersetz-
bare Lebens- und Standortqualitä-
ten unserer Städte und Gemein-
den. Sie sind Garanten eines at-
traktiven Stadtbildes. Dieses 
kommt nicht nur der Bürgerschaft 
und Touristen, sondern auch dem 
örtlichen Handel und der Wirt-
schaft zugute.  
 
Besser als über einen übertriebe-
nen „Dämmwahn“ lässt sich die 
Energieeffizienz oft über innovativ-
technische Konzepte wie der Kraft-
Wärme-Kopplung, der Modernisie-
rung veralteter Heizungen sowie 
auch dem Einsatz stromsparender 
Geräte (smart meter), die den 
Stromverbrauch intelligent steuern, 
erreichen. 
 
Der Bereich der „Wärme“ weist – 
weit vor dem Strom – die größten 
Einsparpotenziale auf. Hier können 

durch gebäudeindividuelle Sanie-
rungsfahrpläne und alternative 
Angebote, wie wärmedämmende 
Ziegeln oder nachwachsende 
Dämmstoffe, aber auch durch Nut-
zung der Solarthermie, erhebliche 
Einsparungen erzielt werden. Je-
denfalls liegen in einer „Wärme-
wende“ sowohl für private Eigen-
tümer wie auch für Kommunen 
erhebliche Potenziale. 
 

Kommunale  
Energieberatungen stärken 

 
Niedrigschwellige und kostengüns-
tige Energieberatungen und eine 
„aufsuchende sowie aktivierende 
Beratung“ der Kommunen (Bsp.: 
Thermografiebefliegung Rhein-
bach) und ihrer Stadtwerke müs-
sen noch stärker durch Bund und 
Länder gefördert werden. Gerade 
das hohe energetische Sanie-
rungspotenzial, insbesondere bei 
Bestandsgebäuden der 1960er, 
1970er und 1980er Jahre muss 
gehoben werden. Mittels individu-
eller Beratung und Förderung  
kann es gelingen, sowohl die junge 
Familie, die gerade ein Haus ge-
kauft hat, zu unterstützen, als auch 
ältere Wohnungseigentümer, für 
die sich nur eine zielgerichtete 
Sanierung amortisiert. Nur wenn 
es gelingt, die aktuelle Quote bei 
der energetischen Gebäudesanie-
rung von 0,8 bis 1 Prozent pro 
Jahr zu steigern, können wir unse-
re Klimaschutzziele erreichen. 
 
Ökonomische Anreize setzen – 

Atempause bei  
Energiestandards 

 
Dies setzt voraus, die Förderregeln 
und auch die Energieeinsparver-

ordnung (EnEV) flexibler zu gestal-
ten. Sie müssen zum tatsächlichen 
Gebäudezustand und den finanzi-
ellen Möglichkeiten der Eigentü-
mer passen. Dazu bedarf es der 
verstärkten Unterstützung von 
Teilsanierungen. Es müssen Kon-
zepte entwickelt werden, die den 
Eigentümern technisch und wirt-
schaftlich optimale Lösungen auf-
zeigen und ihre individuelle Situa-
tion, also insbesondere die finan-
zielle Leistungsfähigkeit und das 
im Gebäude konkret Machbare 
berücksichtigen. Dies beinhaltet, 
die Amortisation, Wirtschaftlich-
keit und Sozialverträglichkeit  der 
Maßnahmen stärker in den Blick 
zu nehmen. Energiestandards , 
etwa im Bereich der EnEV, dürfen 
nicht zu hoch angesetzt werden. 
Insbesondere bei Neubauten ist 
eine „Atempause “ nötig. Ziel muss 
es sein, Investitionen zu fördern 
und nicht zu behindern. 
 
Ökonomische Anreize sollten auch 
verstärkt durch Finanzierungsin-
strumente, wie Contracting-
Modelle, geschaffen werden.  
 

Integrierte Stadtentwicklung  
und Quartierslösungen fördern 

 
Energieeffizienz lässt sich am bes-
ten durch Gesamtkonzepte mit 
integriertem Ansatz  verwirkli-
chen. Die kommunale Bauleitpla-
nung und die Stadtentwicklung  
bilden mit ihrem umfassenden 
Ansatz die besten Grundlagen, 
Energieeffizienz auf Quartiers-
ebene  umzusetzen. Gerade auf 
einer gebietsbezogenen Ebene 
lassen sich Einspar- und Effizi-
enzmaßnahmen über Synergieef-
fekte erzielen. Zu nennen sind 
etwa energetische Energie- 
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erzeugungs- und Versorgungslö-
sungen über Kraft-Wärme-
Kopplungen (KWK). 
 
Mehr Klimaschutz auf der einen 
Seite sowie eine zielgerichtete 
Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
und Verkehrsentwicklung auf der 
anderen Seite sind untrennbar 
miteinander verbunden. Eine flä-
chensparende Siedlungsentwick-
lung, die dem Ziel der kompakten 
Stadt gerecht wird, sowie eine 
energiesparende Mobilitätsstrate-
gie, etwa durch die Stärkung des 
klimaschonenden Fahrradverkehrs 
und von e-bikes sowie durch einen 
umweltschonenden ÖPNV, sind 
maßgebliche Grundlagen eines 
effizienten Klimaschutzes. Der 
Bund bleibt aufgefordert, die Städ-
te und Gemeinden als maßgebli-
che Akteure zur Steigerung der 
Energieeffizienz (Planer, Erzeuger 
von Energie, Verbraucher sowie 
örtlicher Berater von Bürgerschaft 
und Wirtschaft) in den verschiede-
nen Förderprogrammen, insbe-
sondere auch der Städtebauförde-
rung, dauerhaft und auf hohem 
Niveau zu unterstützen.  
 

Kommunen stärken,  
das Klima schützen –  

Kommunalrichtlinie fortführen 
 
Die Kommunen wissen, dass sich 
seit dem Start der nationalen Kli-
maschutzinitiative (NKI) des Bun-
desumweltministeriums im Jahr 
2008 die Rahmenbedingungen für 
den kommunalen Klimaschutz 

deutlich verbessert haben. Dies 
haben die kommunalen Spitzen-
verbände gemeinsam mit dem 
Bundesumweltministerium in der 
am 19. Januar 2015 herausgege-
benen Erklärung „Kommunen 
stärken, das Klima schützen!“  
herausgestellt. Durch die nationale 
Klimaschutzinitiative konnten be-
reits in über 3 000 Kommunen ca. 
6 000 konkrete Klimaschutzprojek-
te auf den Weg gebracht werden. 
Damit hat ca. jede vierte Kommu-
ne in Deutschland von dem För-
derprogramm profitiert. Geförderte 
Maßnahmen betrafen neben der 
Stärkung der erneuerbaren Ener-
gien, etwa durch die Gründung von 
Bürgergenossenschaften für 
Windkraftanlagen, insbesondere 
Maßnahmen im Bereich der Ener-
gieeffizienz. Zu nennen sind die 
Umstellung der Straßenbeleuch-
tung auf LED, Energiesparmodelle 
in Schulen und Kindergärten sowie 
die Erstellung und Umsetzung 
umfassender Klimaschutzkonzepte 
in und durch Städte und Gemein-
den. Wichtig ist daher, dass der 
Bund das Erfolgsmodell „Kommu-
nalrichtlinie“ über 2016 hinaus 
fortsetzt. 
 

Klimapaket der Bundes-
regierung zügig umsetzen 

 
Das Bundeskabinett hat Anfang 
Dezember 2014 ein Klimapaket  
beschlossen. Mit dem „Aktions-
programm Klimaschutz 2020“  
und dem „Nationalen Aktions-
plan Energieeffizienz (NAPE)“ 

soll ein Bündel von Maßnahmen 
auf den Weg gebracht werden. Ziel 
ist die Verminderung des Treib-
hausgasausstoßes um 40 Prozent 
gegenüber 1990. Zugleich bekräf-
tigt die Bundesregierung ihr Vor-
haben, wonach der Gebäudebe-
stand bis 2050 nahezu klimaneut-
ral sein soll. Kernstück zur Errei-
chung der Klimaschutzziele ist die 
Steigerung der Energieeffizienz im 
Gebäudebestand.  
 
Die Aufstockung des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms 
auf 2 Milliarden Euro jährlich durch 
die Bundesregierung war erforder-
lich. Dieser Schritt geht angesichts 
des Sanierungsbedarfs, insbeson-
dere bei der Masse der Bestands-
gebäude, aber nicht weit genug. 
Nötig ist nach Expertenmeinung 
eine Förderung von mindestens 
5 Milliarden Euro jährlich. Durch 
ein - aufgestocktes - Programm 
besteht die Chance, insbesondere 
die über 80 Prozent der im Privat-
eigentum stehenden Wohnungen 
und damit auch die Wohnungen 
der Kleinvermieter vermehrt ener-
getisch zu sanieren. Das Aktions-
programm enthält im Übrigen mit 
der Stärkung der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK), viele gute An-
sätze. Es ist aber in großen Teilen 
ein Programm von Ankündigungen 
und Prüfaufträgen. Wegen des 
nahen Zieldatums 2020 müssen 
daher schnell konkrete Maßnah-
men und Umsetzungen folgen. 
 
Berlin, 03. Februar 2015 


